
§ 16 I 1 StGB, zu verneinen (vorsatzausschließender Tat-
bestandsirrtum).84 Dann kommt nur noch eine Bestrafung
wegen einer fahrlässigen Tat in Betracht (vgl. § 15 StGB).

III. Fazit
Auch wer bzgl. der Einordnung der beiden Rechtsinstitute
der hM folgt, kommt im Falle eines Irrtums über das (Nicht-)
Vorliegen einer Einwilligung auf diese Weise zu den gleichen
Ergebnissen wie beim Irrtum über das (Nicht-)Vorliegen eines
Einverständnisses:85 Während die Unkenntnis des zustimmen-
den Willens in beiden Fällen letztlich zur Versuchsstrafbarkeit
führt, gelangt man bei der irrigen Annahme eines tatsächlich
nicht vorliegenden zustimmenden Willens im Ergebnis ggf.
zur Fahrlässigkeitsstrafbarkeit – mit unterschiedlicher Be-
gründung.

F. AUSBLICK
Der sich im Vordringen befindlichen Ansicht, die dem zustim-
menden Willen des Betroffenen immer tatbestandsausschlie-
ßende Wirkung zukommen lassen möchte, muss Beachtung
geschenkt werden. Ihr sind zwar die genannten, nach hier
vertretener Ansicht nicht zu widerlegenden Argumente ent-
gegenzuhalten. Andererseits könnte anhand jüngerer Straftat-
bestände die Tendenz abzulesen sein, dass der Gesetzgeber
einer tatbestandsausschließenden Wirkung womöglich den
Vorrang einzuräumen scheint. Zu nennen ist hier etwa
§ 303 StGB,86 in dessen ersten beiden Absätzen es jeweils um
den Umgang des Täters mit einer fremden Sache geht. Wäh-

rend bei entsprechendem Willen des Eigentümers beim neue-
ren § 303 II StGB eindeutig schon der Tatbestand aus-
geschlossen ist („wer unbefugt […] verändert“), ist dies beim
älteren Abs. 1 gerade strittig.87 Auch bei § 238 I StGB soll die
Unbefugtheit nach Ansicht des Gesetzgebers ein Tatbestands-
merkmal sein.88 Dagegen spricht aber etwa die Ausgestaltung
des ebenfalls neueren § 201 a StGB, wo es sich zwar bei der
Unbefugtheit iSd Abs. 3 um ein Tatbestandsmerkmal handeln
soll, nicht aber bei derjenigen iSd Abs. 1.89

Favorisiert der Gesetzgeber einen Tatbestandsausschluss, so
liegt es letztlich in seiner Hand, die Straftatbestände entspre-
chend auszugestalten. Idealerweise sollte dann der Passus „ge-
gen oder ohne den Willen“ – wie es bei § 248 b StGB der Fall
ist – aus Gründen der Rechtsklarheit in den Normtext Ein-
gang finden. Das Wort „unbefugt“ lässt eine eindeutige Zu-
ordnung wie gesehen gerade nicht zu.

Anderenfalls verbleibt es mit der noch hM bei der her-
kömmlichen Unterscheidung zwischen der rechtfertigenden
Einwilligung und dem tatbestandsausschließenden Einver-
ständnis mit den damit einhergehenden Konsequenzen.

84 Wessels/Beulke (Fn. 1) Rn. 369, 819.
85 Roxin (Fn. 15) § 13 Rn. 9 f. (allerdings bzgl. der Einordnung der Einwilligung der

Mindermeinung folgend).
86 Dazu Wessels/Beulke (Fn. 1) Rn. 366 a.
87 Vgl. Fischer (Fn. 75) § 303 Rn. 16, 20.
88 Lackner/Kühl (Fn. 6) § 238 Rn. 6 (mwN auch zur aA).
89 Fischer (Fn. 75) § 201 a Rn. 16, 21, 24, 27; Lackner/Kühl (Fn. 6) § 201 a

Rn. 8 f.mwN.
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& SACHVERHALT
A und seine Frau F kauften im Jahr 2010 ein großes Haus, das sie nach einem Umbau ab dem
Jahr 2012 bewohnten. Ihr bisheriges Haus sollte für 1,5 Mio. EUR verkauft werden; die
Verkaufsbemühungen erwiesen sich jedoch als erfolglos. Aus diesem Grund unterhielt das
kinderlose Ehepaar zwei Wohnsitze und übernachtete zwei bis drei Nächte pro Woche im
alten und vier bis fünf Nächte pro Woche im neuen Haus, da das alte Haus „auf dem Stand“
gehalten werden sollte, damit es nicht an Wert verliert.

Mit der Zeit überstiegen die finanziellen Aufwendungen für beide Häuser die Einkünfte
von A und F so beträchtlich, dass A sich entschloss, das alte Haus in Brand zu setzen, um
anschließend Leistungen aus der Brandversicherung zu erhalten. Im August 2012 zündete er
daher ohne Kenntnis der F, die sich gerade im neuen Haus befand, im Keller des alten Hauses
mehrere Matratzen an, nicht ohne sich vorher vergewissert zu haben, dass sich außer ihm
niemand im Haus befand. Das Feuer griff auf das Mauerwerk des gesamten Hauses über und
verursachte insgesamt einen Schaden in Höhe von mindestens 200.000 EUR. A zeigte die

* Der Verfasser Kudlich ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Mitherausgeber der Juristischen Arbeitsblätter (JA). Die Verfasserin Herold ist
Akad. Rätin a.Z. am genannten Lehrstuhl. Die Klausur wurde unter anderem im Rahmen der Fortgeschrittenen-Übung im
Wintersemester 2012/2013 gestellt und soll die Studierenden dazu animieren, sich über die gutachtliche Bearbeitung von (mehr
oder weniger) Standardfragen hinaus auch „taktische“ Fragen der anwaltlichen Tätigkeit zu vergegenwärtigen.
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Tatsache des Hausbrandes mit einem kurzen Schreiben bei seiner Brandversicherung an. Die
Versicherung schickte dem A daraufhin ein Formular, in dem er die Schäden näher spezifizie-
ren und vor allem auch die Summe eintragen sollte, die er erstattet bekommen wollte. F
brachte ihm dieses Formular auch mit in die Untersuchungshaft, in die A schon kurz nach der
Tat aufgrund des Verdachts eines Brandstiftungsdeliktes gelangt war und in der er der F auch
„beichtete“, dass er tatsächlich selbst das Feuer entzündet hatte. A verzichtete aber darauf, das
Formular auszufüllen und abzuschicken.

Bearbeitervermerk:
1. Prüfen sie gutachtlich die Strafbarkeit von A und F.
2. Unterstellen Sie, F habe doch von den Plänen des A gewusst und diese gebilligt: Skizzieren Sie knapp
(ohne ausführliche gutachtliche Prüfung), wie sich die Strafbarkeit von A und F hier gegenüber Variante 1
ändern würde.
3. A’s Verteidiger V stellt fest, dass eine der Varianten 1 oder 2 für A deutlich günstiger wäre: Stellen Sie
kurz dar, welche Informationen und Ratschläge er A und F hier ohne eigenes Strafbarkeitsrisiko geben
dürfte, falls die für A günstigere Variante – wie V weiß – nicht diejenige ist, die sich tatsächlich abgespielt
hat. Auch hier ist keine gutachtliche Prüfung (wohl aber eine Bearbeitung in zusammenhängenden
Sätzen) erforderlich.

& LÖSUNG

FRAGE 1: STRAFBARKEIT VON A UND F

A. STRAFBARKEIT DES A

I. § 306 I Nr. 1 StGB durch das Entzünden des Hauses

1. Tatbestand
a) A könnte sich durch das Anzünden des Hauses wegen Brandstiftung strafbar gemacht
haben. Das Haus stellt ein Gebäude dar, das für A fremd sein müsste. Fremd ist ein Gebäude,
wenn es nicht im Alleineigentum des Täters steht und nicht herrenlos ist. Der Sachverhalt
spricht von A’s und B’s („ihr“) altem Haus, sodass mangels entgegenstehender Angaben davon
auszugehen ist, dass es ihnen gemeinsam gehört. Es stand also im Miteigentum und nicht im
Alleineigentum des A und war folglich für diesen fremd. A müsste das Haus in Brand gesetzt
haben. Inbrandsetzen heißt, einen Gegenstand so zu entzünden, dass dieser selbstständig und
unabhängig vom Brennstoff weiterbrennt. Vorliegend griff das von A entfachte Feuer auf das
Mauerwerk des gesamten Hauses über und brannte also selbstständig und unabhängig vom
Zündstoff weiter; A hat das Gebäude in Brand gesetzt. Der objektive Tatbestand des § 306 I
Nr. 1 StGB ist somit erfüllt.
b) A müsste das Haus vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Vorsatz meint die gewollte Verwirk-
lichung des Tatbestandes in Kenntnis all seiner Umstände. A wusste, dass das Haus nicht in
seinem Alleineigentum stand und zündete es gleichwohl an, um anschließend Leistungen aus
der Brandversicherung zu erhalten. Er wusste um und wollte die Brandstiftung, handelte also
vorsätzlich.

2. Rechtswidrigkeit und Schuld
Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe sind nicht ersichtlich, A handelte rechts-
widrig und schuldhaft.

3. Ergebnis und Konkurrenzen
A hat sich gem. § 306 I Nr. 1 StGB wegen Brandstiftung strafbar gemacht. Die gleichzeitig
verwirklichte Sachbeschädigung nach § 303 I StGB sowie die Zerstörung von Bauwerken gem.
§ 305 I StGB treten hinter § 306 I Nr. 1 StGB als lex specialis zurück.

Hinweis: Trotz der Stellung der Vorschrift als erste des Abschnitts „gemeingefährliche Straftaten“ und
als erste der auf sie folgenden Brandstiftungsdelikte ist § 306 StGB ein qualifiziertes Sachbeschädigungs-
delikt (vgl. Fischer, StGB, 60. Aufl. 2013, § 306 Rn. 1), hinter das andere Sachbeschädigungsdelikte
zurücktreten.

II. §§ 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 2 StGB durch das Entzünden des Hauses

1. Tatbestand
a) A könnte sich durch das Anzünden des Hauses auch wegen besonders schwerer Brand-
stiftung strafbar gemacht haben.

Brandstiftung

Vorsatz

§ 306 StGB als lex specialis
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